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DobareuthBlintendorf Frössen

franz. Partnergemeinde
Partnerstadt

GebersreuthGerlingen Göttengrün Langgrün

Gefeller Adventsmakt
01. Dezember um 14:00 Uhr im Rathaus und vor

dem alten Feuerwehrgerätehaus

Freuen Sie sich auf ein zauberhaftes Programm um 14:00 Uhr im Rathaus
Gefell mit den Kita - Kindern und den Grundschülern aus Gefell, sowie dem Musi-

schen Zentrum Mißlareuth.

Außerdem erwarten sie viele regionale Vereine, die Schalmeienkapelle
Gefell und der Posaunenchor. Zahlreiche Händler, Kinderkarussell, Tombo-
la, Glücksrad, Dosen werfen, ein Weihnachtsrätsel, eine Märchenstunde in

der Begegnungsstätte und natürlich schaut auch der Weihnachtsmann
wieder vorbei.

Für reichlich Verpflegung ist bestens gesorgt.



Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Gefell
Montag: geschlossen
Dienstag: 09.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 09.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Standesamt Mittwochnachmittag geschlossen
Donnerstag: geschlossen
Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr

telefonisch erreichen Sie uns unter: 03 66 49 / 88 00
     Fax: 03 66 49 /88044
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BEKANNTGABEN DER
VERWALTUNG

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Die Sprechzeiten des Bürgermeisters der Stadt Gefell, Herrn
Marcel Zapf, finden wie folgt statt:
Dienstag: 13.00 – 18.00 Uhr

nach terminlicher Vereinbarung
Donnerstag: 08.00 – 13.00 Uhr

nach terminlicher Vereinbarung

Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters in
Blintendorf:
jeden 1. Dienstag von 16.30 - 17.30 Uhr.
Sprechstunde der Ortsteilbürgermeisterin in
Gebersreuth:
freitags von 17.00 - 18.00 Uhr.
Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters in
Göttengrün:
jeden 1. Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr.
Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters in
Langgrün:
jeden 1. Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr.
Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters in
Dobareuth:
nach telefonischer Vereinbarung unter 036649 82593
Sprechstunde des Ortsteilbürgermeisters in
Frössen:
montags von 17.00 - 19.00 Uhr oder nach telefonischer
Vereinbarung 0173-5767417

Die nächste Ausgabe des „Gefeller Anzeiger“ erscheint am
Freitag, dem 14. Dezember 2018

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge und Anzeigen ist
Freitag, der 30. November 2018 in der Stadtverwaltung.
Wir weisen darauf hin, dass Artikel, Beiträge
und Anzeigen als E-Mail oder auf Datenträger

generell bei der Stadtverwaltung in Gefell
fristgemäß einzureichen  sind.

(anzeiger@stadt-gefell.de)
Später eingereichte Artikel und Annoncen können nur

bedingt berücksichtigt werden.

Folgende Artikel sind in der Stadtverwal-
tung erhältlich:
Heimatjahrbuch des SOK 2018 15,- €
Heimatjahrbuch des SOK 2019 15,- €
Heimatheft „Aus dem Leben einer kleinen Stadt“
von Werner Rauh, Teil 1 und Teil 2 a´ 3,00 €
Rad- und Wanderkarte: Thüringer Schiefergebirge
Obere Saale -südlicher Teil 3,50 €
Panoramakarte Rennsteig- Saaleland 1,90 €
Ansichtskarten von Gefell 0,50 €
Ansichtskarten von Gefell (älteres Exemplar) 0,20 €
Broschüre über Gefell und Umgebung kostenlos
Spielpläne des Theaters Plauen kostenlos

Information des Bürgermeisters
- Telefonnummer Bürgermeister: 036649/88031 (Rathaus)
- E-Mail Adresse: buergermeister@stadt-gefell.de
- Handynummer: 0174-3383818 (in dringenden Fällen auch
  am Wochenende)
Ich bitte um Beachtung!   Marcel Zapf

Bürgermeister

Informationen des Forstamtes Schleiz
Revier: Gefell
Revierförster: Thomas Wagner;

Bahnhofstraße 47 b, 07922 Tanna
erreichbar Tel.Nr.: 0361/5739 13231 und

0172-3480336
          Fax: 0361/5719 13231

Sprechzeiten:  Revierförsterei Tanna,
dienstags von 16:00 – 18:00 Uhr
Gemarkungen:  Seubtendorf, Göttengrün, Gefell, Gebersreuth,
Mödlareuth, Venzka, Hirschberg, Dobareuth, Ullersreuth, Göritz,
Frössen, Langgrün, Künsdorf, Blintendorf

Sprechzeiten der Kontaktbereichsbeam-
ten:
Rathaus Gefell Dienstag 14.00 - 15.00 Uhr
Rathaus Hirschberg Dienstag 16.00 - 17.00 Uhr
Rathaus Tanna Donnerstag       15.00 - 17.00 Uhr
Bei Bedarf sind die Beamten telefonisch über die Polizei-
inspektion Saale-Orla unter der Nummer 03663/4310
oder per Handy 0173 - 38 68 445 erreichbar.

Öffnungszeiten mobiles Seniorenbüro:
im Rathaus Gefell
Dienstag: 8:30 – 14:00 Uhr und 15:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 – 12:30 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Montag, Donnerstag, Freitag nach Vereinbarung
Hausbesuche auch möglich
Tel.: 036649/880 38 • Mobil: 0151-14 60 8677
E-Mail: seniorenbüro@stadt-gefell.de

Wichtige Information für die Dezemberaus-
gabe des Gefeller Anzeigers

(Erscheinungstermin 14.12.2018)
Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, Weih-
nachts- und Neujahrswünsche, geschäftlicher oder privater
Art, im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Gefell „Gefeller
Anzeiger“ zu veröffentlichen.
Wir haben dafür für Sie unterschiedliche Muster und Ent-
würfe zusammengestellt,

die Sie bei uns, oder auf der  Internetseite der Stadt Gefell
– Amtsblätter 2018 – einsehen können. Auf Anfrage senden
wir Ihnen diese auch per E-Mail zu.
Gerne können Sie uns auch eigene Motive und Textgestal-
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Informationen der Meldebehörde
Hinweise zur Einrichtung von

Übermittlungssprerren
1.Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an des
Bundesamt für das Personalmenagement der Bundes-
wehr
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über den
freiwilligen Wehrdienst erfolgt eine Datenübermittlung an das
Bundesamt für das Personalmenagement der Bundeswehr gem. §
58c Abs. 1 Soldatengesetz jeweils zum 31. März eines jeden Jahres
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (Frauen und
Männer), die im nächsten Jahr volljährig werden (Familienname,
Vorname n und gegenwärtige Anschrift). Dieser Datenübermittlung
können Sie gemäß § 36 Abs. 2 BMG widersprechen.
2.Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft durch
den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religi-
onsgesellschaft
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft
Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Melde-
behörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von diesen Familienangehörigen
Grunddaten übermitteln. Nach § 42 Abs. 3 S. 2 BMG können Sie
dieser Datenübermittlung widersprechen.
3.Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstim-
mungen
Gemäß § 50 Abs. 1 BMG darf die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusam-
menhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vor-
angehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in
§ 44 Abs. 1 S. 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung
das Lebensalter bestimmend ist.  Sie können dieser Daten-
übermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
4.Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus
dem Melderegister überAlters- oder Ehejubiläen von Einwohnern,
darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Auskunft über
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum
und Art des Jubiläums erteilen.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag;
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Nach § 50 Abs. 5 BMG haben Sie das Recht, der Datenübermittlung
nach § 50 Abs. 2 BMG zu widersprechen. Das Widerspruchsrecht
bei Ehejubiläen kann nur durch beide Ehegatten ausgeübt werden.
5.Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuch-
verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, Auskunft über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und
derzeitige Anschriften erteilen. Gemäß § 50 Abs. 5 BMG haben Sie
das Recht, der Weitergabe Ihrer Daten zu widersprechen.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Wider-
ruf.
Der Widerspruch (Einrichtung Übermittlungssperre) ist schrift-
lich zu beantragen. Die Anträge erhalten Sie im Einwohnermelde-
amt der Stadt Gefell und unter www.stadt-gefell.de.

AMTLICHER TEIL

Wir bitten um Beachtung!!!!!
Richtlinie zur Veröffentlichung von Fotos/personen-

bezogenen Daten
Mit Inkrafttreten der neuen EU- Datenschutz- Grundverordnung
im Mai 2018  ist es notwendig, bei eingesandten Beiträgen Dritter
mit Fotos bzw. Beiträgen mit personenbezogenen Daten (z. B.
Namen, Anschriften, Geburtsdaten) die Einwilligungserklärung
der betreffenden Personen, die auf den Fotos identifizierbar abge-
bildet sind bzw. deren Daten veröffentlicht werden sollen, im
Vorfeld einzuholen.
Mit Einreichung der Beiträge zur Veröffentlichung im Amtsblatt
der Stadt Gefell von Dritten (z.B. Schulen, Vereinen, Kinderein-
richtungen, Firmen, ….) bitten wir Sie, darauf zu achten, uns mit
Zusendung der betreffenden Beiträge zu bestätigen, dass Ihnen
diese Einverständniserklärung vorliegt, bzw. uns diese auf Verlan-
gen in Kopie zuzusenden.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Beiträge, die der EU-
Datenschutzgrundverordnung unterliegen, ohne vorliegende Ein-
verständniserklärung nicht veröffentlicht werden können.

Redaktion des Amtsblattes der Stadt Gefell

tungen in digitaler Form per E-Mail oder USB- Stick einrei-
chen.
Bitte beachten Sie: Redaktionsschluss für die Weihnachts-
und Neujahrsannoncen ist Freitag, der  30.11.2018.

Ansprechpartnerin: Frau Reißner
E-Mail: s.reissner@stadt-gefell.de oder anzeiger@stadt-
gefell.de • Telefon: 036649 88034
Haben Sie Fragen, kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie
gern.

Zuarbeit für den Veranstaltungskalender
der Stadt Gefell - Jahr 2019

Für die Erstellung des Veranstaltungskalenders der Stadt Gefell
für das Jahr 2019 benötigen wir die Zuarbeit der Ortsteile,
Vereine, Kindereinrichtungen, Schulen sowie den sozialen Ein-
richtungen der Stadt über die geplanten Veranstaltungen im
kommenden Jahr.
Bitte melden Sie die schon feststehenden Termine per E- Mail
oder telefonisch bei Frau Reißner unter: 036649 88034 oder
s.reissner@stadt-gefell.de.

Vielen Dank !!!!

Notrufnummern
Im Notfall die Nummer 112  wählen

Die Rettungsleitstelle erreichen Sie unter 036 71/99 00

Kommunale Wohnung zu vermieten
Die Stadt Gefell vermietet ab sofort

zwei Wohnungen im Stadtbereich Gefell
• Wohnfläche ca. 52,50 m² (2 Zimmer, 1 Bad mit WC,

1 Küche, Flur, kleiner Abstellraum) Elektroheizung/
Ofenheizung

• Wohnfläche ca. 86,30 m² (3 Zimmer, 1 Bad mit WC,
1 Küche, 1Flur, Elektroheizung/Ofenheizung

Interessenten melden sich bitte in der Stadt Gefell,
bei Frau Reißner  unter: 036649 88034
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Widerspruch gegen  Datenübermittlung nach dem Bundesmeldegesetz
Antragsteller:

Name: Vorname:

Geburtsname: Geburtsdatum:

Anschrift:

A)Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an des Bundesamt für das Personalmenagement der
Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der
Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (i.V.m.) § 58 c Abs 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.

B)Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht
die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2  BMG widersprechen.

C) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen im Zusammenhang mit
Wahlen und Abstimmungen.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1  BMG widersprechen.

D) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2  BMG widersprechen.

E) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage.
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3  BMG widersprechen.

Erklärung der meldepflichtigen Person:

A

B

C

D - nur Ehejubiläen
D - nur Altersjubiläen

E Datum, Unterschrift der meldpflichtigen Person oder
einer Person mit Betreuungsvollmacht

Kindes ganz herzlich und wünscht dem neuen
Erdenbürger für die Zukunft alles Gute.

Geburt:

Klara Gabriele Kießling,
Blintendorf,
geb. 12.09.2018

Standesamtliche Meldungen
beurkundete Personenstandsfälle im

Monat September/ Oktober 2018 im Standesamt Gefell

Sterbefälle:
Frau Hildegard Patzer, geb. Peter
91 Jahre Ullersreuth
Herr Harald Kurt Kripfgans
80 Jahre Dobareuth
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Veröffentlichung der Personen-
standsdaten nur mit vorheriger Zustimmung erfolgt.

Buchmann/ StandesbeamterDie Stadt Gefell gratuliert den Eltern zur Geburt ihres
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NICHTAMTLICHER TEIL

Tannenbaum und Lebkuchenherzen,
Plätzchen, Stollen und brennende Kerzen

Zeit der Ruhe und Gelassenheit………..
so wünschen wir sie uns, die Weihnachtszeit.

Auch in diesem Jahr laden der Bürgermeister und die Ortsteil-
bürgermeister sowie die Ortsteilräte alle Seniorinnen und Senio-
ren zu den diesjährigen Weihnachtsfeiern ganz herzlich ein.
Diese finden statt:
Stadt Gefell
Dienstag, 11.12.2018 um 14.00 Uhr, Begegnungsstätte Rathaus
Gefell

Ortsteil Blintendorf
Freitag, 07.12.2018 um 14.30 Uhr,  DGH Blintendorf 48

Ortsteil Dobareuth
Freitag, 07.12.2018 um 14.00 Uhr, DGH Dobareuth 63

Ortsteile Gebersreuth/Haidefeld/Straßenreuth/Möd-
lareuth
Freitag, 07.12.2018 um 14.30 Uhr,  DGH Gebersreuth 38

Ortsteil Göttengrün
Samstag, 08.12.2018 um 15.00 Uhr, DGH Göttengrün 23

Ortsteil Langgrün
Freitag, 07.12.2018 um 14.00 Uhr, DGH Langgrün 23

Ortsteil Frössen
Donnerstag, 13.12.2108 um 15.00 Uhr, Gasthaus „Am Krämer-
feld“, Frössen 69 c

PRESSEINFORMATION

INFOMARKT ZUM SUEDOSTLINK
50Hertz informiert zum Planungsstand
Die weitere Planung der Gleichstromverbindung
SuedOstLink steht im kommenden Dezember im Mittel-
punkt von vier Infomärkten in Thüringen und Sachsen.
(Berlin, 15.11.2018) Mit vier öffentlichen Infomärkten in
Eisenberg, Pausa, Schleiz und Weida erläutert Übertragungsnetz-
betreiber 50Hertz den aktuellen Planungsstand zur Gleichstrom-
verbindung SuedOstLink. Während der Termine können sich Bür-
gerinnen und Bürger über die Ergebnisse der Untersuchungen
informieren, die die Bundesnetzagentur Ende vergangenen Jahres
zur vertieften Prüfung aufgegeben hatte.
Den aktuellen Stand zum SuedOstLink zeigen die Infomärkte in
Ihrer Region
am Dienstag, 4. Dezember 2018, von 16 bis 19 Uhr
im Bürgerhaus „Alte Turnhalle“ in Pausa, Birkenstraße
6a, 07952 Pausa-Mühltroff,
sowie
am Freitag, 14. Dezember 2018, von 16 bis 19 Uhr
in der Wisentahalle in Schleiz, An der Wisentahalle 1,
07907 Schleiz.
Während der Infomärkte stellt das SuedOstLink-Team die er-
gänzenden Untersuchungen zur Bundesfachplanung für den
Abschnitt B vor. Dieser reicht vom Raum Eisenberg bis zum Raum
Hof. Wichtiger Teil der Untersuchungen ist die erneute Ermittlung
des aus Sicht von 50Hertz günstigsten Korridorverlaufs. Die Unter-
lagen für den nördlich anschließenden Abschnitt A sind weiter in
Arbeit.
Derzeit befindet sich der SuedOstLink in der Bundesfachplanung.

Abfuhrtermine
(Angaben ohne Gewähr)

 Müllabfuhr   Gelber Sack Pappe/
   (im 14-tägigen Rhythmus) Papier

Blintendorf Freitag Freitag                      27.11.18
ungerade Woche gerade Woche

Dobareuth Freitag Freitag 13.12.18
ungerade Woche  gerade Woche

Frössen Freitag Freitag 28.11.18
ungerade Woche gerade Woche

Gebersreuth Freitag Freitag 13.12.18
ungerade Woche  gerade Woche

Gefell Freitag Freitag 27.11.18
ungerade Woche gerade Woche

Göttengrün Freitag  Freitag 13.12.18
ungerade Woche gerade Woche

Haidefeld Freitag Freitag 13.12.18
ungerade Woche  gerade Woche

Langgrün Freitag Freitag 28.11.18
ungerade Woche gerade Woche

Mödlareuth Freitag Freitag 13.12.18
ungerade  Woche gerade Woche

Straßenreuth Freitag Freitag 13.12.18
ungerade Woche gerade Woche

Herzliche Einladung zu den
Seniorenweihnachtsfeier
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Veranstaltungstermine  2018

16.-19.11.18 OT Blintendorf - Kärbewochenende
24.11.2018 Weihnachtsmarkt im OT Mödlareuth
01.12.2018 Adventsglühen im OT Frössen
01.12.2018 Schnauzturnier im Gasthaus „Zum Grenz-gänger“

Mödlareuth
01.12.2018 Gefeller Weihnachtsmarkt
02.12.2018 15. Langgrüner Weihnachtsmarkt im DGH und

Umgebung
07.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier im OT Blintendorf um

14.30 Uhr Saal, Blintendorf 52
07.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier im OT Dobareuth um

14.00 Uhr, DGH Dobareuth 63
07.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier Gebersreuth, Haidefeld,

Mödlareuth, Straßenreuth
07.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier im OT Langgrün, DGH

Langgrün 23
08.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier im OT Göttengrün um

15.00 Uhr im DGH
13.12.2018 Seniorenweihnachtsfeier im OT Frössen um 15.00

Uhr im Gasthaus „Am Krämerfeld“
15.12.2018 Weihnachtsfeier Kleintierzüchter Gefell
15.12.2018 4. Blintendorfer (Grill)hüttengaudi
16.12.2018 Stadtkirche Gefell - 16.00 Uhr Adventskonzert
27.12.2018 Skatturnier im OT Göttengrün
31.12.2018 Silvestertanz im DGH Langgrün mit Disco „Gold

Night“
01.02.2019 Männerfasching
02.02.2019 1. Galaabend
03.02.2018 Kinderfasching
08.02.2019 Weiberfasching
09.02.2019 2. Galaabend
29.09.2018 170. Jahresfest Michaelisstift Gefell

FRANKENWALDVEREIN
Ortsgruppe Hirschberg
„Der dunkle Herbst kehrt ein voll Frucht und Fülle, vergilbter
Glanz von schönen Sommertagen.“           Georg Trakl

November
24.11.18 Laternenwanderung und Jahresab

schluss(Abendveranstaltung)

Dezember
02.12.18 Frankenwaldadvent  (Abendveranstaltung)

Zu den Wanderungen sind Gäste herzlich willkommen!

Veranstaltungshinweise/ Termine

Kursangebote der Volkshochschule
Unter www.vhs-sok.de
finden Sie die vollstän-
dige Veranstaltungs-
übersicht der Volks-
hochschule.

Berufssprachkurs Deutsch B2
Sie dienen dem fortgeschrittenen Spracherwerb, um die Chancen
auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu verbessern. Der Sprach-
unterricht hat eine allgemeine berufsbezogene Ausrichtung. Der
Kurs schließt mit einer Zertifikationsprüfung ab.
2012.2018 – 6.5.2019 | 8:30 – 13:00 Uhr | Volkshochschule,
Pößneck
Anmeldungen sind möglich
online: www.vhs-sok.de/kurse
per E-Mail: anmeldung@vhs-sok.de
per Telefon: 03663 422-458  für Schleiz

03647 448-144 für Pößneck
persönlich:
Geschäftsstelle Schleiz |   Geschäftsstelle Pößneck
Löhmaer Weg 2 |    Wohlfarthstr. 3-5
07907 Schleiz |    07381 Pößneck

FILZ verbindet
Sie können lernen wie
aus hauchdünnen Woll-
fasern in Verbindung
mit Seife und etwas
Wasser allmählich ein
festes Gewebe entsteht. Dabei kommen Sie selbst zu mehr Ruhe
und es macht Spaß, gemeinsam mit Anderen etwas Neues auszu-
probieren und dazu zu lernen. Sie bekommen jede Menge Inspira-
tionen und können etwas Schönes, sei es etwas Dekoratives oder
Textiles mit  nach Hause nehmen.
Das Material können Sie bei der Kursleiterin erwerben.
26.11.2018 | 17:30 – 20:30 Uhr | Schleiz, AWZ

Anmeldungen sind möglich:
online: www.vhs-sok.de/kurse
per E-Mail: anmeldung@vhs-sok.de
per Telefon: 03663 422-458  für Schleiz
persönlich:
Geschäftsstelle Schleiz • Löhmaer Weg 2 • 07907 Schleiz

Ziel dieses Verfahrensschritts ist die Festlegung eines 1.000 Meter
breiten Trassenkorridors. Bestätigt die Bundesnetzagentur die
Vollständigkeit, folgt die formelle Auslegung der Bundesfach-
planungsunterlagen durch die Behörde. Erst in einem zweiten,
anschließenden Verfahrensschritt, der Planfeststellung, geht es um
die Verortung der genauen Leitungstrasse innerhalb des Korridors.
Der SuedOstLink ist eine geplante Gleichstromverbindung zwi-
schen Sachsen-Anhalt und Bayern. Sie wird vom Raum Wolmir-
stedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt bis zum Kraftwerks-
standort Isar bei Landshut in Bayern verlaufen. Vorhabenträger
für den nördlichen Teil des Projekts ist 50Hertz. Den südlichen,
bayerischen Teil verantwortet Netzbetreiber TenneT.
Information zu 50Hertz
50Hertz sorgt mit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für den Betrieb und den Ausbau des Übertragungsnetzes. Darüber
hinaus ist das Unternehmen für die Führung des elektrischen
Gesamtsystems auf den Gebieten der Bundesländer Berlin,
Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen verantwortlich. Als Übertragungs-
netzbetreiber im Herzen Europas steht 50Hertz für die sichere
Integration der erneuerbaren Energien, die Entwicklung des
europäischen Strommarktes und den Erhalt eines hohen Ver-
sorgungssicherheitsstandards. Anteilseigner sind seit 2010 der
belgische Netzbetreiber Elia (60 Prozent) sowie der australische
Infrastrukturfonds IFM Investors (40 Prozent). Als europäischer
Übertragungsnetzbetreiber ist 50Hertz Teil der Elia Gruppe und
Mitglied im europäischen Verband ENTSO-E.
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Konzertankündigung Villa
Novalis, Gerberstraße 16,

Hirschberg

Sonntag, 25. November 17:00 Uhr
Kammerkonzert
Streichquartette von Mozart,
Schubert und Brahms
Novalis Quartett
16,-€, erm. 12,-€

Sonntag, 2. Dezember 17:00 Uhr
Barockkonzert bei Kerzenschein
Barock, Vivaldi, Corelli, u.a.
16,-€, erm. 12,-€, Kinder 5,-€

Sonntag, 29. Dezember 17:00 Uhr
Kammerkonzert zum Jahresausklang
Beethoven, Mozart, u.a., Hirschberger Streichquintett
16,-€, erm. 12,-€, Kinder 5,-€

Termine der Energieberatung im November
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen wird
angeboten in:
Bad Lobenstein, Markt 1 (Rathaus, 1. Etage)
Dienstag, 20.11.
jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr
Schleiz, Neumarkt 13 (Alte Münze)
Dienstag, 13.11./ Dienstag, 27.11.
jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr
Die Beratung kostet 5,- €. Für einkommensschwache Haushalte
mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote
kostenfrei. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt
erforderlich und kann unter den Telefonnummern 0800/809
802 400 (kostenfrei) oder 0361/555140 vorgenommen wer-
den. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird geför-
dert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de



15.  Weihnachtsmarkt Langgrün
am 2. Dezember 2018

Spüren Sie schon Vorfreude auf Weihnachten?
Es kommt die Zeit der Lichter, der Schwippbögen in den Fenstern, es duftet nach
Lebkuchen, nach Glühwein, nach Bratapfel....

Tradition – Gemütlichkeit – Herzlichkeit

Auf geht´s zum traditionellen Langgrüner Weihnachtsmarkt.
Zu Beginn um 13.00 Uhr hält Pfarrer Hopf eine Andacht in der Kirche zum 1. Advent. Im
Anschluss folgt ein kleines Programm der Kinder und Lieder des Posaunenchores. Der Weihnachtsmann besucht
den Weihnachtsmarkt um 15.00 Uhr und beschenkt die Kleinen mit Geschenken. Im warmen Bürgerhaus werden
alle Gäste gemütlich  mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Eine Bastelstube ist im Obergeschoss für alle Kinder
eingerichtet.  Etwa 25 Händler bieten ihr gewohnt breites Sortiment an. Auch hier gibt es einige Neuerungen.

Ihr Ortschaftsrat  Langgrün
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AUS UNSEREN ORTSCHAFTEN

Neues vom mobilen Seniorenbüro
Testphase 60Plus Bus
Jeden Dienstag fährt der 60Plus Bus ab 9.30 Uhr über die Ort-
schaften Göttengrün, Blintendorf, Langgrün, Künsdorf,
Seub-tendorf, Schilbach und Frankendorf nach Tanna. In
Tanna können Sie in der Zeit von 10.40 Uhr bis 11.30 Uhr Termine
bei Hausärzten, Zahnarzt, Physiotherapie, Apotheke, Optiker,
Friseur oder Sparkasse wahrnehmen. Bei Terminvereinbarungen
bin ich gern behilflich. Sie können ungestört in der Diska, beim
Gärtner usw. einkaufen. Auf Wunsch steht Ihnen auch ein ehren-
amtlicher Begleiter zur Verfügung. Bitte melden Sie sich im mobi-
len Seniorenbüro unter der 036649 88038 oder 01511 4608677 für
die Fahrt an. Der Fahrer holt Sie gern vor der Haustür ab. Er
unterstützt Sie beim Einkaufstasche tragen oder beim Einkaufen.
Für Rollator oder Rollstuhl ist Platz im Bus.

Schleiz Kaufland
Außerdem fährt regelmäßig nach Schleiz ein Linienbus, mit Um-
stieg am Hauptbahnhof in das Stadtmobillinie B, zum Kaufland.
Ich unterstütze auch bei der Organisation von Fahrten zu Veran-
staltungen.

Bushaltestellen Abfahrt Ankunft Schleiz  Rückfahrt Schleiz  Ankunft
Bei Bedarf und nach Anmeldung Dienstags mit Pflegebegleiter
Blintendorf (Wartehalle)
Dienstag 8.21 (L 720) 8.50 11.20 (L 721, Hst.1) 11.46
Seubtendorf
Dienstag 8.25 (L720) 8.50 11.20 (L 721, Hst.1) 11.42
Freitag 8.27 (L720) 8.52
Dobareuth
Dienstag/Freitag 8.27 (L 710) 8.55 11.35 (L 155, Hst.1) 12.06
Schilbach
Dienstag 8.28 (L 720) 8.50 11.20 (L 721, Hst.1) 11.39
Freitag 8.30 (L 720) 8.52
Gefell (Markt)
Dienstag/Freitag 8.29 (L 710) 8.55 11.35 (L 155, Hst.1) 12.04
Künsdorf
Freitag 8.22 (L 720) 8.52 12.15 (L 721, Hst.4) 12.38
Göttengrün (B)
Dienstag/Freitag 8.32 (L 710) 8.55 11.35 (L 155, Hst.1) 11.59

Unterstützung
Das mobile Seniorenbüro wird finanziell gefördert und gestützt
durch Spenden.
Auch Sachspenden wie Büromaterialien sind herzlich willkom-

Schon gewusst?
Verhinderungspflege (Pfle-
gegrad 2-5) für pflegende
Angehörige
Wenn Sie als Pflegender einen
Termin haben, eine Veranstal-
tung besuchen möchten oder ein
paar Stunden für sich selbst
brauchen, dann können Sie bei
der Pflegekasse Verhinderungs-
pflege beantragen. Während Sie
unterwegs sind, kümmert sich
z.B. ein Nachbar, Bekannter oder
ein Pflegedienst um Ihren Ange-
hörigen. Ihnen steht eine
Kostenübernahme für die
Verhinderungspflege von bis zu
1.612 € jährlich zu.
Rufen Sie mich an - ich berate
Sie gern

Finanziert durch:

Weitere Anliegen
Die Tagespflege in Gefell ist auf der Suche nach gut erhaltenem
Werkzeug für die neue Werkbank. Hier können die Gäste werkeln
und alte Fähigkeiten wiederentdecken.
In zahlreichen Einrichtungen werden ehrenamtliche Helfer ge-
sucht für Gespräche, musizieren, werkeln und vieles mehr. Auch
für die Begleitung zu den Einkaufsfahrten oder bei Veranstaltun-
gen werden helfende Hände benötigt. Wer ein bisschen Freizeit für
einen guten Zweck übrig hat, ist herzlich willkommen.
Bitte melden Sie sich einfach im Seniorenbüro oder in der Tages-

pflege Gefell.

men und können direkt im mobilen Seniorenbüro abgegeben
werden.
Sie können das mobile Seniorenbüro unterstützen über das
Spendenkonto des Fördervereins Christopherus
Verwendungszweck: „Mobiles Seniorenbüro“
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH nutzen
Kreissparkasse Saale-Orla
IBAN DE89830505050000055123
BIC HELADEF1SOK



>>> Restplätze zu vergeben <<<
„Langgrüner Skibären“ 2019

Nach zwei Jahren Pause ist es nächstes Jahr wieder
soweit.

Der Langgrüner Skibus steht bereit:

16.01.2019 – 19.01.2019
Antermoia am Kronplatz

drei Übernachtungen mit Halbpension
Kurtaxe für den Aufenthalt

Bus für 4 Tage
1 Lunchpaket = 250,-€

„Du willst mitfahren? Dann melde Dich an
unter: 036649/79200 oder 0176/53310756!“

(bei Nadine Fischer)

Vereinsnachrichten

!!! Wer zahlt, fährt mit !!!
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Freuen können sich unsere Kinder über das neue Spielgerät im
Gefeller Stadtpark.
Finanziert wurde es durch die Spielplatzinitiative und Einnahmen
aus den Kleiderbasaren, die zweimal im Jahr unter der Leitung von
Christiane Walter stattfinden.

Danke an alle Helfer!
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SCHULNACHRICHTEN
„Skipping Hearts“ - das Seilspringprojekt

in der Gefeller Grundschule
Mit kleinen Sprüngen viel erreichen, das ist mit der Sportart „Rope
Skipping“ (sportliche Form des Seilspringens) möglich und genau
das möchte die Deutsche Herzstiftung mit ihrem Präventions-
projekt „Skipping Hearts“ erreichen. Am Montag, dem 22.10.2018,
war es endlich soweit und Melanie Schrenk kam mit ihrem Work-
shop zu uns in die Gefeller Grundschule. Dieses kostenfreie Projekt
„Skipping Hearts“, möchte den Schülerinnen und Schülern in
einem zweistündigen Basiskurs die sportliche Form des
Seilspringens (engl. „Rope Skipping“) vermitteln. Denn wer bereits
von Kind an einen gesunden Lebensstil mit viel Bewegung pflegt,
verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken. Dafür ist
Rope Skipping die perfekte Sportart. Sie ist schnell zu erlernen und
fast überall mit wenig Aufwand durchzuführen. Seilspringen trai-
niert die Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit, sowie Kraft und
Rhythmusgefühl der Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Grund
ist es ein wichtiger Bestandteil im Sportunterricht. Die unmoti-
vierten Gesichter  mancher Jungen sind schnell verflogen, wenn
sie hören, dass viele Profisportler, wie zum Beispiel Boxer oder
Fußballer, in ihrem Training Seil springen. Melanie Schrenk, die
das Projekt durchführte, zeigte in ihrem Workshop zahlreiche
Sprungvarianten, die die Schülerinnen und Schüler mit großer
Freude ausprobierten. Sogar Partner- und Gruppensprünge konn-
te die Klasse 3b üben. Am Ende entstand ein kleines Programm,
welches den Zuschauern der 4. Klasse erfolgreich vorgeführt wur-
de. Die Kinder hatten viel Spaß und alle konnten am Ende stolz
verschiedene Seilsprünge demonstrieren. Es war ein erfolgreicher
Tag der den Schülerinnen und Schülern viel Freude bereitete und
sie motivierte, die doch so einfache aber sehr effektive Sportart
Rope Skipping öfters zu machen. Auf unserem Schulhof sind nun
wieder viel mehr Kinder zusehen, die sich eifrig ein Seil nehmen
und freudig verschiedene Sprünge üben - ganz nach dem Motto
„Lass dein Herz springen“.

S. Schmalfuß

Schulförderverein Gefell e. V.
legt Rechenschaft ab

Erfolgreiches 3. Jahr des Schulfördervereins -
ein herzliches Dankeschön an den aktiven Vorstand

sowie an alle Mitglieder!
Seit 3 Jahren unterstützt der Schulförderverein mit vielfältigen
Angeboten, Spenden und Aktionen unsere Schule. Am Mittwoch,
dem 24.10.2018, fand die Jahreshauptversammlung statt, in der
Rechenschaft über das vergangene Ge-schäftsjahr abgelegt wurde.
Einladungen gingen an alle 90 Mitglieder. Die Vereinsvorsitzende,
Sandra Hoffmann, stellte in ihrem Rechenschaftsbericht die ge-
leisteten Arbeiten vor und würdigte die Erfolge des Geschäftsjah-
res. Für unsere Grundschule erhielten wir große Unterstützung im
Bereich „Bildung und Erziehung“. Die Arbeit im Landesprogramm
„Kreative Schule Thüringen“, dessen Finanzierung über den Ver-
ein läuft, ermöglichte 2017/18 unter dem Namen „Happy Colours“
farbenfrohe und nachhaltige Projekte. So konnte die Fassade
gestaltet werden, die den Anblick unserer Schule nicht nur ver-
schönert, sondern gleichzeitig auch wichtige Inhalte des Schul-
lebens erkennbar macht. Die individuelle Gestaltung des Zaunes
war ebenfalls ein gelungenes Projekt, das unseren Schülern viel
Freude bereitete. Neben Materialboxen für alle Erstklässler und
ein leckeres Eis für die Schüler der 4. Klasse konnten durch den
Förderverein schon zum zweiten Mal Projekttage mit Mitarbeitern
des MDR finanziert werden. Auch die Bedingungen auf dem
Sportplatz verbesserten sich für unsere Sportler. Eine neue
Weitsprunganlage mit Fallschutz zählt ebenfalls zu den Erfolgen
des Vereins.
Frau Katja Kießling, die Kassenwärterin, stellte im Anschluss
ihren Bericht über Einnahmen und Ausgaben vor. Die Vollständig-
und Richtigkeit der Angaben wurde durch die Kassenprüferin,
Frau Krüger, bestätigt.
Ideen und Projekte für das kommende Jahr wurden anschließend
gemeinsam in der Diskussionsrunde besprochen. Die erfolgreiche
Arbeit des Vereines konnte in einer PowerPoint-Präsentation an-
schaulich dokumentiert werden.
Der Vorstand unseres Schulfördervereins:
Vorstand: Frau Sandra Hoffmann
1. Stellvertreter: Herr Michael Förster
2. Stellvertreter: Herr Marcus Wähner
Kassenwart: Frau Katja Kießling
Schriftführer: Frau Yvonne Wittich
Erweiterter Vorstand:
Vertreter der Stadt: Bürgermeister, Herr Marcel Zapf
Vertreter der Schule: Frau Kerstin Hegner

Frau Katrin Rauh
Vertreter des Hortes: Frau Marlen Netzsch
Rechnungsprüfer: Frau Bärbel Krüger

Herr Stefan Wittich
Wir sagen: „Herzlichen Dank für diese tolle Unterstüt-

zung! Die Arbeit des gesamten Vorstandes
ist bemerkenswert!“

Ein toller Vorstand! Dankeschön!
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Schulförderverein Gefell e. V. übergibt
neues Spielhaus

Kleine Einweihungsfeier und großes Dankeschön!

Mit großer Freude und Begeisterung übernahmen unsere Grund-
schüler am Freitag, dem 19.10.2018, vom Vorstand des Schul-
fördervereins Gefell e. V. ihr neues Spielhaus. Ermöglicht werden
konnte dieses Vorhaben durch Spenden und finanzielle Unterstüt-
zung des Fördervereins. Der Einweihung sehnten schon lange alle
Kinder entgegen. Für unser Außengelände nicht nur ein tolles
Schmuckstück, sondern der ideale Ort, sich zurückzuziehen, zu
relaxen oder außerhalb des Klassenzimmers Unterricht zu erleben.

Aufgebaut wurde es von fleißigen Eltern und Helfern, denen allen
ein großes Lob gebührt. So bekamen wir Hilfe von Sandra und
Ronny Birk, Danilo Zeis, Michael Förster, Sandra und Marco
Hoffmann. Mike Lämmerhirt, Malermeister aus Gefell, kümmerte
sich um einen sicheren Wetterschutz.

Der Firma Reinhardt aus Dobareuth verdanken wir die fachge-
rechte Anbringung der Dachrinnen. Christian Scholz, Bauhofchef
der Stadt Gefell und sein Team ermöglichten mit dem Pflastern der
Bodenplatte und sämtlichen Erdarbeiten erst einen Aufbau des
Holzhauses.
Bei allen Helfern und Sponsoren bedan-

ken wir uns recht herzlich für die tolle
Unterstützung!

Kegelverein „Frisch Auf 1921“ unterstützt
Schule und Förderverein mit Spende

Große Freude gab es zur Einweihungsfeier des Spielhauses auch
durch überraschenden Besuch eines Vertreters des Gefeller Kegel-
vereins. Mike Lange übergab an die Vereinsvorsitzende des
Schulfördervereins, Sandra Hoffmann, einen Scheck im Wert von
100,- Euro. Über diese finanzielle Zuwendung freuten wir uns sehr
und sagen allen Mitgliedern des Kegelvereins herzlich:

„Ein großes Dankeschön!“
Seit vielen Jahren besteht zwischen Kegelverein und Grundschule
eine gute Zusammenarbeit, die in einem Kooperationsvertrag
besiegelt ist. Unsere Grundschüler der 3. und 4. Klassen erhalten
so die Möglichkeit zur Teilnahme an einer besonderen Arbeitsge-
meinschaft, der AG Kegeln.
Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Punkt, dem die Kegel-
freunde nachgehen. So mancher erfolgreiche Kegler startete seine
sportliche Karriere bereits in dieser AG.

Sandra Hoffmann nimmt mit Freude den Scheck von Mike Lange
entgegen.

S. Kunerl/ Schulleiterin
Foto: J. Kukafka

Herbstcrosslauf 2018
Unser Herbstcross fand am Donnerstag, dem 20.09.18 statt.
Alle Mädchen und Jungen gaben ihr Bestes und absolvierten die
Laufstrecke mit sehr guten Ergebnissen. Herzlichen Glückwunsch
für die tollen Leistungen.
Hier unsere Sieger:

    Mädchen    Jungen
AK 08 1. Emely Gerstenberger 1. Abu Baker Mahmood

2. Norah Neupert 2. Justin Bero
3. Alina Hehne 3. Leon Kaiser

AK 09 1. Eva-Maria Pätz 1. Simon Groschupf
2. Emmy Fischer 2. Anton Emmrich
3. Emma Levien 3. Nick Wurziger

AK 10 1. Sophia Stöcker 1. Kilian Reinhardt
2. Nina Sievert 2. Ole Wolfram
3. Linda Richter 3. Bastian Wolf

AK 11 1. Tyra Gerloff 1. Domenik Wolf
2. Danielle Schilling 2. Marius Thiel
3. Kiera Müller 3. Finn Schneider

AK 12 1. Pauline v.Schwarzenstein 1. Ole Müller
2. Raihana Rahimi 2. Ali-Reza Khani
3. Frieda Müller 3. Max Zachlehner

S.Kunerl/Schulleiterin
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Jedermann ist herzlich willkommen!
—> Schûler, Eltern, Lehrer und alle

Vereinsmitglieder <—

Wir freuen uns auf anregende Gesprä-
che in ungezwungener Atmosphäre. Es

gibt PIZZA!
 Wann: Freitag 16.11.2018, 17 - 19 Uhr Wann: Freitag 16.11.2018, 17 - 19 Uhr Wann: Freitag 16.11.2018, 17 - 19 Uhr Wann: Freitag 16.11.2018, 17 - 19 Uhr Wann: Freitag 16.11.2018, 17 - 19 Uhr

Wo: Schûlerkûche, 3. EtageWo: Schûlerkûche, 3. EtageWo: Schûlerkûche, 3. EtageWo: Schûlerkûche, 3. EtageWo: Schûlerkûche, 3. Etage

Der Förderverein der Regelschule
Hirschberg e.V. lädt ein...

Anmeldung bis zum 14.11.18
erwûnscht! unter:

Tel. 0151 / 50 71 93 15

Wir wünschen allen Jubilaren viel
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Jubiläen in Gefell und den Ortsteilen

   im Monat November 2018
nachträglich:
Frössen
Frau  Edeltraud Groh am 03.11. zum 75. Geburtstag
Gefell
Frau Karin Völkel am 21.11. zum 75. Geburtstag
Frau Brunhilde Spangenberg am 24.11. zum 90. Geburtstag
Langgrün
Frau Gisela Steudtner am 16.11. zum 80.Geburtstag

im Monat Dezember 2018
Gefell
Herr Gerhard Grieß am 16.12. zum 85. Geburtstag
Herr Jürgen Dietzel am 14.12. zum 75. Geburtstag
Herr Reiner Oheim am 25.12. zum 75. Geburtstag
Frau Elfriede Böhm am 17.12. zum 80. Geburtstag
Frau Christa Artmeier am 16.12. zum 70. Geburtstag
Frau Renate Frisch am 06.12. zum 70. Geburtstag
Frau Gudrun Zapf 07.12. zum 75. Geburtstag
Dobareuth
Frau Monika Gerstner am 27.12. zum 75. Geburtstag

Kirchennachrichten des Kirchspiels Gefell
Pfarrer Toralf Hopf kirche.gefell@t-online.de
07926 Gefell

Tel./Fax: 036649/82259 036649/794685

Kirchliche Nachrichten
November/ Dezember 2018

-Angaben ohne Garantie-

Wir weisen darauf hin, dass Sie gemäß § 50 BMG das Recht haben, gegen
die Übermittlung der Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen zu
widersprechen.
Der Widerspruch (Einrichtung Übermittlungssperre) ist schriftlich zu
beantragen. Die Anträge erhalten Sie im Einwohnermeldeamt der Stadt
Gefell oder unter: www.stadt-gefell.de (Rathaus-Formulare).

Langgrün
Frau Imma Feig am 21.12. zum 90. Geburtstag

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Sonntag, 18.November
09.00 Uhr Künsdorf Gottesdienst
10.30 Uhr Langgrün Gottesdienst
13.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
Mittwoch, 21. November
18.00 Uhr Frössen Regionaler Bittgottesdienst

zum Buß- und Bettag
Samstag, 24. November
16.00 Uhr Künsdorf Gottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag mit Abendmahl
17.30 Uhr Langgrün Gottesdienst zum Ewigkeits-

sonntag mit Abendmahl
25. November Ewigkeitssonntag
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst mit Abendmahl
13.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst mit Abnedmahl
2. Dezember  1. Advent
13.00 Uhr Langgrün Andacht
Samstag, 8. Dezember
14.30 Uhr Blintendorf Adventsfeier
09. Dezember 2. Advent
09.00 Uhr Seubtendorf Adventsgottesdienst
10.30 Uhr Gefell Adventsgottesdinst
13.30 Uhr Künsdorf Adventsgottesdienst
16. Dezember 3. Advent
14.00 Uhr Seubtendorf Adventsfeier Zapfstelle
16.00 Uhr Gefell Adventskonzert

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Gefell

Konzertvorschau

Adventskonzert
Die Kirchengemeinde Gefell lädt am 3. Adventssonntag, dem
16.12.2018, um 16.00 Uhr zum traditionellen Adventskonzert in
die Gefeller Stadtkirche ein. Auf dem Programm stehen neuere,
aber auch alt bekannte Advents- und Weihnachtslieder.
 Ausführende sind der Kirchenchor Gefell/Hirschberg/Langgrün,
der Posaunenchor Gefell/Hirschberg sowie Instrumental- und
Gesangssolisten.
Leitung und Orgel: Kantor Stefan Feig
Der Eintritt für dieses Konzert ist frei, am Ausgang wird eine
Spende erbeten.

Neujahrskonzert
Herzliche Einladung auch zum Neujahrskonzert am 6.1.2019 um
16.00 Uhr in der Hirschberger Stadtkirche. Gestaltet wird dieses
Konzert von den Wolga Kosaken, die nicht nur mit mächtigen
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Stimmen überzeugen, sondern uns auch mit Balalaikaklängen in
das alte Russland entführen. Neben bekannten russischen
Volksliedern sind auch Gesänge der orthodoxen Kirche sowie
weihnachtliche Lieder zu hören.
Karten im VVK ab 1.12.2018     16,00 €;
Ermäßigt: 8,00 €
Restkarten an der Abendkasse zzgl. 2,00 €
Vorverkaufsstellen: Löwenapotheke Hirschberg
sowie bei Kantor Stefan Feig in Gefell

Kirchennachrichten des Kirchspiels Blankenberg

Kirchspiel Blankenberg
Schlossberg 8 • 07366 Blankenberg
Pfarrer Tobias Rösler
pfarramt@kirchspiel-blankenberg.de
Tel./Fax: 036642-22418/-28045

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen
Sonntag, 18. Novemberg
09.00 Uhr Potiga Gottesdienste mit
10.30 Uhr Hirschberg Gedenken der Verstorbenen
Dienstag, 20. November
16.00 Uhr Blankenberg Offene Diakonische Beratung
19.00 Uhr Blankenberg Bibelabend
Mittwoch, 21. November Buß- und Bettag
18.00 Uhr Frössen Regionaler Bittgottesdienst

mit Gedenken und Abendmahl
Sonntag, 25. November
09.00 Uhr Blankenberg Gottesdienste
10.30 Uhr Ullersreuth mit Gedenken
13.30 Uhr Sparnberg der Verstorbenen
Montag, 26. November
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag
Donnerstag, 29. November
14.00 Uhr Hirschberg Seniorennachmittag
20.00 Uhr Blankenberg Abendandacht
2. Dezember, 1. Advent
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
9. Dezember, 1. Advent
09.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst
16.00 Uhr Hirschberg Adventsmusik
Samstag, 15. Dezember
16.30 Uhr Blankenberg Adventsklingen
16. Dezember, 3. Advent
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Hirschberg Gottesdienst
24. Dezember, Heiliger Abend
15.00 Uhr Frössen Christvespern
15.00 Uhr Pottiga mit Krippenspiel

16.30 Uhr Hirschberg Christvespern
16.30 Uhr Sparnberg mit Krippenspiel
18.00 Uhr Blankenberg Christvespern
18.00 Uhr Ullersreuth mit Krippenspiel
22.00 Uhr Blankenberg Christnachtfeier
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Gefell, Bergstraße 7

Die geschwisterliche Liebe möge euch ganz erhalten bleiben!
Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben! Denn auf diese Weise
haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen.
Aus der Bibel Hebräerbrief 13,1-2

Gottesdienste
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten,
Bergstraße 7!
Sonntag 18. November 9.30 Uhr
Sonntag 25. November 10 Uhr in Tanna, Koskauer Str. 55
Sonntag 02. Dezember 9.30 Uhr
Sonntag 09. Dezember 9.30 Uhr
Sonntag 16. Dezember 9.30 Uhr

Bibelgespräch
Jeder ist herzlich willkommen zum Bibelgesprächskreis. Wir lesen
in der Bibel, sprechen darüber und versuchen, das Gelesene für
uns anzuwenden. Wir treffen uns jeweils in der Bücherstube Markt 1.
Donnerstag 22. November 19.30 Uhr
Donnerstag 29. November 19.30 Uhr
Donnerstag 06. Dezember 19.30 Uhr
Donnerstag 13. Dezember 19.30 Uhr

Royal Rangers
Royal Rangers sind christliche Pfadfinder, die mit Gottes Hilfe
und biblischen Werten eine gesunde, abenteuerliche Alternative
zum mediengeprägten Alltag heutiger Kinder und Jugendlicher
anbieten. Das Programm der Pfadfinder richtet sich an Kinder ab
sechs Jahren. Die Kinder werden in kleinen Teams entsprechend
ihrem Alter und Geschlecht betreut. Infos unter www.rr-tanna.de
Nächste Stammtreffen jeweils um 8.45 Uhr: am 24. November, 8.
und 22. Dezember im Gemeindehaus der EFG Tanna, Koskauer
Straße 55.
Herzliche Einladung zu unserem Adventskonzert am 15. Dezem-
ber um 16.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Tanna!

Jugendstunde
Wer sich mit gleichaltrigen jungen Leuten treffen möchte, um über
das Leben und den Glauben an Jesus Christus zu reden und
gemeinsam etwas zu unternehmen, ist herzlich eingeladen zur
Jugendstunde (ab 14 Jahren). Treffpunkt: jeden Samstag, 19.00
Uhr im Gemeindehaus der EFG Tanna, Koskauer Straße 55.  Infos
unter www.efg-tanna.de/jugend

Buch des Monats:

Christliche Bücherstube Gefell, Markt 1
Geschichten aus dem Buch der Bücher:

Nächste Lesung Mittwoch,  5. Dezember 19.30 Uhr:
„Rut, eine bemerkenswerte Ausländerin wird die

Urgroßmutter von König David“

*** für alle kleinen Igelliebhaber etwas Besonderes für die
Adventszeit ***

Der kleine Igel und die schöne Bescherung
Bald ist Weihnachten und der kleine Igel ist schon ganz aufgeregt.
Er hat noch so viel zu tun, um alle Geschenke rechtzeitig zu seinen
Freunden zu bringen.
Doch als er sich mit seinem vollbeladenen Schlitten auf den Weg
macht, fängt es immer stärker an zu schneien. Er begegnet auf
seinem Weg auch anderen Tieren, denen er gerne hilft bis er
schließlich selbst in Not gerät ...
Wird es wohl trotzdem eine fröhliche Weihnacht für den kleinen
Igel und seine Freunde geben?
Das tolle Aufstellbuch ist ein schön illustrierter Adventskalender
für Kinder ab 3 Jahren für 12,95 €.

Wissenswertes
Und dann kam die Heizkostenabrechnung…
Kostenfreie Beratung der Verbraucherzentrale Thürin-
gen zum Thema Heizkostenabrechnung

Erfurt, 26.10.2018
Für viele Verbraucher sind Heizkostenabrechnungen unverständ-
lich und eine Bewertung der eigenen Heizkosten fällt schwer.
„Liegen die jährlichen Heizkosten deutlich unter 10 Euro je m²
Wohnfläche sind sie niedrig. Ab etwa 16 Euro je m² Wohnfläche
sind die Kosten eindeutig zu hoch. Ab etwa 12 Euro pro m²
Wohnfläche empfehlen wir, sich unabhängig beraten zu lassen“,
schildert Ramona Ballod von der Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Thüringen.
Wer im November mit seiner Heizkostenabrechnung und möglichst
der des Vorjahres zur Energieberatung der Verbraucherzentrale
kommt, erhält neben einer kostenfreien, fundierten Beratung
zudem ein kleines Thermometer, um in der anstehenden Heiz-
saison die Temperaturen im Blick zu behalten.

Vier Tipps für Verbraucher:
• Oft können Heizkosten durch ein verändertes Nutzerverhalten

gesenkt werden, ohne dass auf Komfort verzichtet werden
muss. Ein einfaches Beispiel: Senken Sie die Raumtemperatur,
wenn Sie nicht zu Hause sind.

• Elektronische Thermostatventile senken die Raumtemperatur
automatisch wenn niemand zuhause ist und lassen die
Temperaturen pünktlich zum Eintreffen in der Wohnung
wieder ansteigen.

• Die Höhe der Heizkosten hängt auch von der Qualität der Wär-
medämmung und Fenster, von der Heiztechnik und vom
verwendeten Energieträger ab – lassen Sie diese Punkte bei
einer Energieberatung überprüfen.

• In vielen Wohnungen trägt insbesondere der Warmwasser-
verbrauch zu hohen Kosten bei. Nutzen Sie einfache technische
Einrichtungen zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs,
wie z. B. Sparbrauseköpfe oder Perlatoren.

Bei der Überprüfung der Heizkostenabrechnungen und allen
Fragen zur Senkung des Verbrauchs hilft die Energieberatung der
Verbraucherzentrale:  online, telefonisch oder mit einem
persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren
anbieterunabhängig und individuell. Mehr Informationen gibt es
auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter
0800 – 809 802 400 (kostenfrei). In Pößneck findet die Beratung
in der Gustav-Vogel-Straße 9 statt, in Bad Lobenstein am Markt 1
(Rathaus) und in Schleiz am Neumarkt 13 (Alte Münze). Eine
Terminvereinbarung ist jeweils auch möglich unter 0361 555140.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Quelle: www.vzth.de
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Austauschpflicht für Heizkessel
Weil die Technik der Altgeräte oftmals mit einem ho-
hen Energieverbrauch und starker Klimabelastung ein-
hergeht, gilt für viele von ihnen eine Austauschpflicht.

Für Eigentümer bedeutet diese bundesweite Vorgabe erst einmal
Kosten von mehreren tausend Euro. Aber: Aktuelle Brennwert-
kessel verbrauchen deutlich weniger Öl oder Gas als die alten
Heizwertkessel, weil sie auch den Abgasen noch nutzbare Wärme
abgewinnen. Die Investition kann sich deshalb durchaus bezahlt
machen. Gleichzeitig profitiert das Klima. Die Verbraucherzentrale
beantwortet die wichtigsten Fragen zum Heizkesselaustausch:
Wer muss den Kessel austauschen?
Vorgeschrieben ist der Austausch von Konstanttemperaturkesseln,
die älter sind als 30 Jahre. Wer nicht weiß, wie alt sein Kessel ist,
schaut auf das Typenschild der Heizung oder ins Protokoll des
Schornsteinfegers: Entscheidend ist das Baujahr des Wärmetau-
schers. Manche Ü-30-Heizung darf aber weiterlaufen.
Wer schon vor dem 1. Februar 2002 im eigenen Ein- und Zweifa-
milienhaus gewohnt hat, ist von der Austauschpflicht ausgenom-
men. Gleiches gilt für Anlagen in Mehrfamilienhäusern mit einer
Nennleistung von mehr als 400 Kilowatt, kleinen Anlagen mit ei-
ner Nennleistung von weniger als 4 Kilowatt sowie für alle Brenn-
wert- und Niedertemperaturkessel. Wer jetzt ein Haus mit aus-
tauschpflichtigem Kessel kauft, muss diesen binnen zwei Jahren
ersetzen. Die Einhaltung der Vorschriften überwacht der bevoll-
mächtigte Bezirksschornsteinfeger.
Was kostet ein neuer Kessel?
Einen Gas-Brennwertkessel für ein Zweifamilienhaus gibt es in-
klusive der nötigen Umrüstung des Kamins ab etwa 5.000 Euro.
Öl-Geräte sind etwas teurer. Hinzu kommt der Einbau. Von einer
Eigenmontage ist Laien abzuraten, weil viele Vorschriften zu be-
achten sind und Fehler die Effizienz beeinträchtigen können. Dann
benötigt die Heizung mehr Energie als nötig, ist im Betrieb also
teurer. Eigentümer sollten mehrere Angebote von Heizungsbau-
ern einholen, bevor sie einen Auftrag erteilen. Unterstützung bei
der Angebotsprüfung bietet die unabhängige Energieberatung der
Verbraucherzentrale an.
Lohnt sich der Austausch?
Moderne Brennwertkessel benötigen 10 bis 25 Prozent weniger
Brennstoff als in die Jahre gekommene Heizwertkessel. Hinzu
kommt oft eine Ersparnis durch die integrierte Heizungspumpe,
die bis zu 90 Prozent weniger Strom verbraucht als ihre Vorläufer
aus den 1980er Jahren. Deshalb kann sich ein Austausch, je nach
Ausgangslage, durchaus rentieren, auch schon bei jüngeren Kes-
seln. Für manche Heizungserneuerungen werden zudem Zuschüs-
se gewährt, die die Investition verringern.
Wie finde ich den richtigen Kessel?
Die Leistung muss zum Heizbedarf passen und der Verbrauch
möglichst gering sein. Brennwertkessel sind praktisch ein Muss,
auch gegenüber aktuellen Heizwertkesseln sind sie deutlich spar-
samer. Bei der Suche nach dem passenden Modell hilft unter an-
derem das unabhängige Internet-Portal www.ecotopten.de. Hier
findet man eine Liste mit Gas-Geräten, die strenge Anforderun-
gen erfüllen. Seit Ende September gilt zudem ein Effizienzlabel
für Heizungen.
Ist es sinnvoll, gleichzeitig andere Maßnahmen vorzu-
nehmen?
In jedem Fall sollten die Heizungsrohre gedämmt und die Wärme-
verteilung geprüft werden. Ein hydraulischer Abgleich kann diese
verbessern. Ob es sich zusätzlich lohnt, die Heizung zum Beispiel
mit Solarkollektoren zu unterstützen, variiert von Haus zu Haus.
Eine Energieberatung vor Ort lotet die Gegebenheiten aus und
hilft, passende Maßnahmen und Förderprogramme zu finden.

Quelle: www.vzth.de

Elektrisch betriebene Direktheizungen: keine güns-
tige Alternative
Beim Verkauf wird gern verschleiert, dass bei einem
Wechsel in der Regel statt günstigerem Nacht - teurer
Tagstrom verbraucht wird.

"Sparsam, kostengünstig und einfach zu installieren", mit derar-
tigen Versprechungen wird immer mal wieder versucht, elektrisch
betriebene Direktheizungen zu verkaufen. Die Verbraucherzentrale
warnt vor einem vorschnellen Kauf, der die jährlichen Stromkosten
sogar erhöhen kann, anstatt sie zu senken. Wir geben Tipps für
einen umwelt- wie kostenschonenden Heizungsaustausch:
Kostenvergleich
Welche Heizungstechnik beim Ausstieg aus dem "Nachtspeicher"
erste Wahl ist, kann nur durch einen Vergleich aller Kosten ermit-
teln werden. Dabei sind zu berücksichtigen: die Kosten für An-
schaffung, Wartung, Reparaturen, Pflege und natürlich auch für
den Verbrauch. Der bauliche Zustand des Gebäudes sowie hier-
durch bedingte Wärmeverluste sind unverzichtbare Größen, um
den künftigen Energieverbrauch und damit verbundene Kosten
zu beziffern. Willkürlich angesetzte Betriebszeiten elektrischer
Heizgeräte liefern hierfür keine verlässlichen Anhaltspunkte.
Zentralheizungen
Zentrale Heizungsanlagen schneiden bei einem Vergleich aller
Kosten trotz der höheren Ausgaben bei der Anschaffung häufig
günstiger ab als elektrische Direktheizungen, die auch als Strah-
lungs- oder Infrarotheizung bezeichnet werden. Da eine Direkt-
heizung in der Regel mit teurerem Tagstrom läuft, arbeitet sie sogar
weniger wirtschaftlich als eine Nachtspeicherheizung. Die Nut-
zung einer solchen Anlage ist deshalb – wenn überhaupt – nur
sinnvoll in gelegentlich zu beheizenden Räumen wie etwa in Gar-
tenhäusern.
Infrarotheizungen
Bis zu 30 Prozent an Heizenergie einsparen, das versprechen An-
bieter von so genannten Infrarot-Flächenheizungen. Auch diese
Variante der Elektro-Direktheizung wird mit Tagstrom betrieben.
Damit haben diese Systeme, für die viel Werbung gemacht wird,
dieselben wirtschaftlichen Nachteile wie andere Direktheizungen.
Geringere Kosten sind mit diesen Systemen somit auch nicht zu
erwarten.
Alternativen
Wenn eine alte Nachtspeicherheizung durch eine moderne Hei-
zungsanlage ersetzt werden soll, empfiehlt es sich, vorher verschie-
dene Heizsysteme zu prüfen.
Verkauf an der Haustür
Viele Elektroheizungen werden über Haustürgeschäfte verkauft.
Generell ist es ratsam, auf eine Vertragsunterzeichnung an der
Haustür zu verzichten.
Wenn Sie dennoch an der Türschwelle den Versprechungen eines
Anbieters aufgesessen sind, können Sie den Kaufvertrag über eine
Direktheizung widerrufen: Die Widerrufsfrist beträgt mindestens
14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, aber nicht bevor Sie die
Ware erhalten haben und der Unternehmer Sie korrekt über das
Widerrufsrecht informiert hat. Wurden Sie nicht oder unzurei-
chend über das Widerrufsrecht informiert, so erlischt das
Widerrufsrecht spätestens nach 12 Monaten und 14 Tagen.

Quelle: www.vzth.de


